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Editorial
Justitia ohne Schwert

Liebe Leserinnen und Leser,

So lautet die !berschrift der Pres-
semitteilung des Bundesministe-
riums der Justiz vom 12.01.2011
anl"sslich der Vorstellung des Re-

gierungsentwurfes zum »Gesetz zur Fçrderung der Me-
diation und anderer Verfahren der außergerichtlichen
Konfliktbeilegung«. Damit hat sich die Bundesregierung
eines Gesetzesvorhabens angenommen, das sowohl dem
Staat als auch dem B#rger gleichermaßen dient. Es tr"gt
zur Entlastung der Gerichte bei und man hofft auf Ein-
spareffekte im Bereich der Prozesskostenhilfe. Die Me-
diation kommt auch dem B#rger zugute, weil sie mehr
Chancen f#r einvernehmliche Lçsungen bietet.

Bei diesen Vorteilen stellt sich die Frage, aus welchen
Gr#nden erst in den letzten Jahrzehnten die Mediation
zur Konfliktlçsung wieder herangezogen wird. Dabei ist
die Mediation "lter als jede Rechtsnorm, von Moses Ge-
setzestafeln einmal abgesehen. Die Wurzeln der Media-
tion reichen bis ins Altertum zur#ck. Schon im antiken
Griechenland hatte sich um 600 v. Chr. Solon als Vermitt-
ler hervorgetan. Die Athener waren des Kampfes um Sa-
lamis m#de. Es gelang Solon, Salamis durch Vertr"ge mit
Megara Athen wieder einzuverleiben. Solon bewirkte
eine allgemeine Schuldentilgung und eine Entfernung
der Hypothekensteine von den Grundst#cken der ver-
armten Kleinbauernschaft.

In der Pr"ambel zum Friedensvertrag, der am 24.10.1648
mit dem Westf"lischen Frieden zu M#nster den Dreißig-
j"hrigen Krieg beendete, wird der venezianische Ritter
Alvise Contarini erw"hnt, der »den Auftrag eines Media-
tors unabh"ngig von den Begehrlichkeiten der Parteien
w"hrend beinahe f#nf Jahren unverdrossen erf#llt und da-
mit den Frieden mçglich gemacht hat« (zitiert nach Ab-
schnitt A I 2 der Begr#ndung zum Regierungsentwurf).

In der Folgezeit schlief der Gedanke der Mediation zur
Konfliktlçsung ein. Erst in den achtziger Jahren des 20.
Jahrhunderts wurde dieser Gedanke wieder aufgegriffen.
Der 67. Deutsche Juristentag 2008 besch"ftigte sich in
einer eigenen Abteilung mit der Mediation. Bis heute
fehlt es an einer gesetzlichen Regelung, von einzelnen Be-
stimmungen abgesehen, siehe §§ 278 Abs. 5 S. 2 ZPO, 135
und 156 Abs. 1 S. 3 FamFG, § 7a BORA.

Angestoßen wurde der Gesetzentwurf von der Rechtsent-
wicklung der Europ"ischen Union. Am 09.04.2002 legte
die EU – Kommission das Gr#nbuch #ber alternative Ver-
fahren zur Streitbeilegung im Zivil- und Handelsrecht
vor. Am 21.05.2008 verabschiedeten das Europ"ische Par-
lament und der Rat die Richtlinie 2008/52/EG #ber be-
stimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handels-
sachen, Amtsblatt L 136 vom 24.05.2008. Mit der Richt-
linie sollen Rahmenregeln eingef#hrt werden, »um die
Nutzung der Mediation weiter zu fçrdern und sicher-
zustellen, dass die Parteien, welche die Mediation in An-
spruch nehmen, sich auf einen vorhersehbaren recht-
lichen Rahmen verlassen kçnnen« (siehe Erw"gungs-
grund 7 der Mediations-Richtlinie).

Die Mediationsrichtlinie gilt nur f#r grenz#berschrei-
tende Streitigkeiten in Zivil – und Handelssachen und ver-
pflichtet die Mitgliedstaaten in diesem Bereich, Regelun-
gen zur Vertraulichkeit der Mediation, zur Vollstreckbar-
keit einer Mediationsvereinbarung und zur Auswirkung
der Mediation auf Verj"hrungsfristen zu schaffen,
Art. 6–8 der Mediations-Richtlinie. Diesen Vorgaben
tr"gt der Gesetzentwurf der Bundesregierung Rechnung.
Er unterscheidet zwischen der außergerichtlichen Media-
tion (unabh"ngig von einem Gerichtsverfahren), der ge-
richtsnahen Mediation (w"hrend eines Gerichtsverfah-
rens außerhalb des Gerichts) und der gerichtsinternen
Mediation (w"hrend eines Gerichtsverfahrens von einem
nicht entscheidungsbefugten Richter) und setzt die Vor-
gaben der Mediations-Richtlinie um.

Das Vorhaben ist zu begr#ßen. Gerade im Erbrecht sind
die Auseinandersetzungen um den Nachlass sehr stark
emotional belastet und konfliktbeladen. Gerade in diesen
Bereichen sollte von der Mçglichkeit der Mediation ver-
st"rkt Gebrauch gemacht werden, und zwar schon außer-
gerichtlich. Ist bereits ein Rechtsstreit anh"ngig, sollte an
die gerichtsinterne Mediation gedacht werden. Sie ist kos-
tenlos. Der Rechtsanwalt erh"lt aber bei der Wahrneh-
mung eines Mediationstermins die Terminsgeb#hr und
gegebenenfalls die Einigungsgeb#hr.

Auch kann eine Mediationsvereinbarung f#r vollstreck-
bar erkl"rt werden. Die Justitia steht daher auch bei der
Mediation nicht ganz ohne Schwert da.

Ihr Hubertus Rohlfing
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